
Zulassungsantrag Masterstudiengänge
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Antrag auf Zulassung

(Masterstudiengänge) 

für das Wintersemester 2011/2012
Standort Gelsenkirchen
 FORMCHECKBOX 
 Energiesystemtechnik


 FORMCHECKBOX 
 Informatik
 FORMCHECKBOX 
 Medieninformatik



 FORMCHECKBOX 
 Internet-Sicherheit
 FORMCHECKBOX 
 Mikrotechnik & Medizintechnik

 FORMCHECKBOX 
 Management (zulassungsbeschränkt)
 FORMCHECKBOX 
 Wirtschaftsinformatik


 FORMCHECKBOX 
 Maschinenbau
Standort Bocholt
 FORMCHECKBOX 
 Dienstleistungsmanagement

 FORMCHECKBOX 
 Verteilte Systeme

 FORMCHECKBOX 
 Mechatronik
Standort Recklinghausen
 FORMCHECKBOX 
 Wirtschaftsrecht


 
 FORMCHECKBOX 
 Verkehrslogistik

 FORMCHECKBOX 
 Molekulare Biologie


 FORMCHECKBOX 
 Polymerwissenschaften
(in Kooperation mit der TU Dortmund)
Die Zugangsvoraussetzungen der Studiengänge können Sie den Informationen ab Seite 3 entnehmen.

I.  ANGABEN ZUR PERSON:


1.
Familienname
:      


2.
Vorname
:      


3.
Str./Hausnr.
:      


4.
Anschr. Zusatz
:      


5.
PLZ / Wohnort
:      


6.
Telefon
:      

Mobil:     


7.
E-Mail
:      


8.
Geburtsdatum
:      


9.
Geschlecht
: weiblich  FORMCHECKBOX 

männlich  FORMCHECKBOX 

10. Staatsangeh.
:      

II.  Auskunft zum bisherigen Studium:
Hochschule
:      

Studiengang
:      

Studienfach
:      

(z.B. Naturwissenschaften, Medizin etc.)

Abschluss:
:      

(z. B. Diplom, Erste Staatspr.)

Datum der Prüfung
:      

III.  Auskunftserteilung:
Ich beantrage die Zulassung zum Studium in dem o. a. Studiengang nach Maßgabe dieses Zulas​sungsantrages. Mir ist bekannt, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, alle Angaben wahrheitsgemäß auszuführen. Ferner ist mir bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben in dieser Bewerbung zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen können und dass ein Zulassungsbescheid, der auf falschen Angaben beruht, von der Fachhochschule Gelsenkirchen zurückzunehmen ist. Wird der Verstoß erst nach der Einschreibung festgestellt, kann diese zurückgenommen werden. Die Richtigkeit meiner Angaben wird durch meine Unterschrift bestätigt.

(Ort,  Datum)






 
Unterschrift)
Bewerbungsschluss: 15. September 2011 (Ausschlussfrist)

Folgende Unterlagen sind in Kopie (keine Originale) zusammen mit diesem Antrag einzureichen:

· Abschlusszeugnis eines fachlich entsprechenden Bachelor- bzw. Diplomstudienganges mit der Gesamtnote.
Falls das Studium zum Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschossen ist, muss der Abschlussnachweis bis spätestens 15. Dezember erbracht sein.

Für den zulassungsbeschränkten Studiengang Management gilt: Falls das Zeugnis noch nicht vorhanden ist, benötigen wir eine Bestätigung über die vorläufige Gesamtnote.
· Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credit Points hervorgehen
Nach Erhalt der Bewerbung senden wir Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail, wenn Sie diese angegeben haben.
Diese Seiten sind nur für Sie gedacht, bitte nicht mit einreichen!
Hinweise:

1. Auf unseren Internetseiten (www.fh-gelsenkirchen.de) finden Sie unter der Rubrik „Informationen für Studieninteressierte“ weitere Informationen zur Studienplatzvergabe (Bewerbungs-, Zulassungs- und Einschreibverfahren), zu den Zulassungsvoraussetzungen, zum Beratungsangebot sowie zu dem Semesterbeitrag.
2. Bitte verwenden Sie für die Bewerbung um einen Studienplatz nur diesen Vordruck und senden ihn fristgerecht (15.09.2011 Ausschlussfrist) an die Fachhochschule Gelsenkirchen. Anträge auf anderen Vordrucken werden nicht berücksichtigt!

3. Bewerber und Bewerberinnen, die ihre Studienberechtigung im Ausland erworben haben, informieren sich bitte auf unserer Homepage unter www.fh-gelsenkirchen.de, Büro  für internationale Studierende, über das entsprechende Bewerbungsverfahren. Ansprechpartnerin ist Frau Regina Klauke (Tel. 0209/9596-943; e-Mail: regina.klauke@fh-gelsenkirchen.de).

4. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Antrag korrekt ausgefüllt ist und die erforderlichen Unterlagen (siehe oben) beigefügt sind.

5. Dieser Antrag ist beim Studierendensekretariat der Fachhochschule Gelsenkirchen, Neidenburger Str. 43 in 45877 Gelsenkirchen, einzureichen.

_________________________________________________________________
ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN

Energiesystemtechnik:

Erster berufsqualifizierender Bachelor- und Diplom-Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau, Versorgung oder Entsorgung.
Sofern der Abschluss in einem anderen technischen Studiengang abgelegt wurde, ist die Feststellung der besonderen Vorbildung erforderlich. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen
Prüfung und Anerkennung: durch Fachausschuss oder Fachbeauftragten

Nachweis von Englischkenntnissen (Schulabschlusszeugnis)
Informatik:
Erster berufsqualifizierender Bachelor- und Diplom-Abschluss in Informatik, oder in einem vergleichbaren Studiengang.
Sofern der Abschluss in einem vergleichbaren Studiengang an der Fachhochschule Gelsenkirchen oder einer anderen deutschen Hochschule oder einem der Bologna-Signaturstaaten erworben wurde, ist die Feststellung der Vergleichbarkeit erforderlich. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen und Modulbeschreibungen.
Prüfung und Anerkennung: durch Prüfungsausschuss
Medieninformatik:

Erster berufsqualifizierender Bachelor- und Diplom-Abschluss in Medieninformatik, oder in einem vergleichbaren Studiengang.
Sofern der Abschluss in einem vergleichbaren Studiengang an der Fachhochschule Gelsenkirchen oder einer anderen deutschen Hochschule oder einem der Bologna-Signaturstaaten erworben wurde, ist die Feststellung der Vergleichbarkeit erforderlich. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen und Modulbeschreibungen.
Prüfung und Anerkennung: durch Prüfungsausschuss
Internet-Sicherheit:
Erster berufsqualifizierender Bachelor- und Diplom-Abschluss in Informatik, oder in einem vergleichbaren Studiengang.
Sofern der Abschluss in einem vergleichbaren Studiengang an der Fachhochschule Gelsenkirchen oder einer anderen deutschen Hochschule oder einem der Bologna-Signaturstaaten erworben wurde, ist die Feststellung der Vergleichbarkeit erforderlich. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen und Modulbeschreibungen.
Prüfung und Anerkennung: durch Prüfungsausschuss
Wirtschaftsinformatik:

Erster berufsqualifizierender Bachelor- und Diplom-Abschluss in Wirtschaftsinformatik, oder in einem vergleichbaren Studiengang.
Sofern der Abschluss in einem vergleichbaren Studiengang an der Fachhochschule Gelsenkirchen oder einer anderen deutschen Hochschule oder einem der Bologna-Signaturstaaten erworben wurde, ist die Feststellung der Vergleichbarkeit erforderlich. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen und Modulbeschreibungen.
Prüfung und Anerkennung: durch Prüfungsausschuss
Mikrotechnik & Medizintechnik:

Erster berufsqualifizierender Bachelor- und Diplom-Abschluss in Mikrotechnik, Medizintechnik, Gesundheitstechnik, Physikalische Technik, Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder Physik.
Sofern der Abschluss in einem verwandten Studiengang abgelegt wurde, sind die notwendigen theoretisch-methodischen und ingenieurwissenschaftlichen Fachgrundlagen nachzuweisen. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel / Bescheinigungen aus dem Erststudium, aus denen die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen

Prüfung und Anerkennung: durch Prüfungsausschuss
MANAGEMENT (Zulassungsbeschränkung / Orts-NC)
Erster berufsqualifizierender Bachelor- und Diplom-Abschluss in Wirtschaft oder einem vergleichbaren Studiengang. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Geeignete Unterlagen aus dem Erststudium (Modulbeschreibungen, Veranstaltungsmitschriften, Skripte, Protokoll, Vortragsunterlagen etc.)
Prüfung und Anerkennung:  Erfolgt durch Kommission nach Aktenlage. 
Sollte Ihre Abschlussgesamtnote bei Bewerbungsschluss (15.09.2011) noch nicht vorliegen, benötigen wir bis dahin einen Nachweis über die vorläufigen Gesamtnote, da wir Sie ansonsten im Hauptverfahren nicht berücksichtigen können. Eine vorläufige Bescheinigung erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Prüfungsamt.
MASCHINENBAU
Das Masterstudium kann in unmittelbarem Anschluss an einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss oder nach einer längeren Phase im Beruf aufgenommen werden. Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist der Abschluss Bachelor of Engineering oder Bachelor of Science eines Studiengangs Maschinenbau. Wurde ein Abschluss in einem anderen Studiengang erworben, ist die Feststellung der besonderen Vorbildung gemäß einem in der Prüfungsordnung festgelegten Verfahren erforderlich. Der Studiengang befindet sich zurzeit im Akkreditierungsverfahren, in dessen Verlauf sich inhaltliche Änderungen im Studienverlauf ergeben könnten.  
dIENSTLEISTUNGSmanagement:

Erste berufsqualifizierender Bachelor- oder Diplom-Abschluss in Wirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik; Magisterabschluss in Wirtschaft oder Wirtschaftswissenschaften; 2. Staatsexamen Sekundarstufe II mit dem Fach Wirtschaft.
Sofern der Abschluss in einem anderen Studiengang, der deutliche Elemente von Wirtschaftsstudiengängen aufweist, abgelegt wurde, prüft der Fachbereich, ob eine Zulassung möglich ist. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel / Bescheinigungen aus dem Erststudium, aus denen die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen.
Prüfung und Anerkennung: durch Prüfungsausschuss
Verteilte systeme:

Erster berufsqualifizierender Bachelor- oder Diplom-Abschluss in Informationstechnik, Wirtschaftsinformatik, Informatik, Angewandte Informatik, Medieninformatik, Technische Informatik oder in vergleichbaren Studiengängen.
Sofern der erste berufsqualifizierende Abschluss in einem anderen Studiengang abgelegt wurde, ist die Feststellung der besonderen Vorbildung erforderlich. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen / weitere geeignete Unterlagen aus dem Erststudium (Modulbeschreibungen, Veranstaltungsmitschriften, Skripte, Protokolle, Vortragsunterlagen etc.).
Prüfung und Anerkennung: durch Prüfungsausschuss
mechatronik:

Erster berufsqualifizierender Bachelor- oder Diplom-Abschluss in Mechatronik.
Falls der Abschluss nicht im Studiengang Mechatronik erworben wurde,  ist die Feststellung der besonderen Vorbildung erforderlich. Hierfür muss nachgewiesen werden, dass entsprechende ingenieurwissenschaftliche Module studiert wurden. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen; weitere geeignete Unterlagen aus dem Erststudium (z.B. Modulbeschreibungen).
Prüfung und Anerkennung: durch Prüfungsausschuss
Wirtschaftsrecht
Erster berufsqualifizierender Bachelor- oder Diplom-Abschluss in Wirtschaftsrecht (auch solche mit internationaler Ausrichtung). Zugelassen werden können auch Absolventen anderer Bachelor-Studiengänge (LL.B, B.A., B.Sc), die inhaltlich dem Studiengang Wirtschaftsrecht nahe kommen oder aus der Betriebswirtschaftslehre, sowie Absolventen eines volljuristischen Studienganges mit erfolgreichem 1. Staatsexamen, Diplom-, Magister oder Bachelor-Abschluss. Studierende, die sich auf Grundlage eines diziplinären rechts- oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiums in den Masterstudiengang einschreiben wollen, müssen darüber hinaus ein besonderes Interesse und Vorkenntnisse in der jeweils anderen Disziplin nachweisen. Dies kann z. B. durch den Nachweis des Besuches einschlägiger Wahl-Veranstaltungen in Ihrer Hochschule oder durch das Absolvieren entsprechender Praktika erfolgt sein.
Sofern externe Bewerber bzw. Bewerberinnen in den nachfolgend aufgeführten Studienfächern ein Hochschulabschluss erworben haben, ist die Feststellung der besonderen Vorbildung erforderlich:

Rechtswissenschaften (erstes juristisches Staatsexamen), Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschafts-lehre oder ein vergleichbarer Studiengang.

Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel aus dem Erststudium, aus dem die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen / weitere geeignete Unterlagen aus dem Erststudium (Modulbeschreibungen, Veranstaltungsmitschriften, Skripte, Protokolle, Vortragsunterlagen etc.);
zusätzlich für Inhaber eines ersten juristischen Staatsexamens = Nachweis von Kenntnissen im Bereich Betriebswirtschaftslehre II und Rechnungswesen (durch entsprechende Leistungsnachweise aus dem Erststudium);
zusätzlich für Inhaber eines Abschlusses in Betriebeswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder einem vergleichbaren Studiengang = Nachweise von Kenntnissen im Bereich juristische Methodenkompetenz, Zivilrecht I und Zivilrecht II (durch entsprechende Nachweise aus dem Erststudium).
Prüfung und Anerkennung: durch Kommission nach Aktenlage 

Verkehrslogistik: 

(Geplant und beantragt ist eine Erweiterung und Umbenennung des Studienganges in  „Master Wirtschaftsingenieurwesen“)
Erster berufsqualifizierender Bachelor- oder Diplom-Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen – sofern der Abschluss im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Recklinghausen der Fachhochschule Gelsenkirchen erworben wurde.
Sofern externe Bewerber bzw. Bewerberinnen in den nachfolgend aufgeführten Studienfächern einen Hochschulabschluss erworben haben, ist die Feststellung der besonderen Vorbildung erforderlich:

Wirtschaftsingenieurwesen, Logistik, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Bauingenieurwesen (Vertiefungen Verkehrswesen bzw. Infrastruktur), Raumplanung, Verkehrsgeographie. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf;  weitere geeignete Unterlagen aus dem Erststudium (Modulbeschreibungen, Veranstaltungsmitschriften, Skripte, Protokolle, Vortragsunterlagen etc.).
Prüfung und Anerkennung: durch Kommission nach Aktenlage.
Molekulare Biologie:

Erster berufsqualifizierender Bachelor- oder Diplom-Abschluss in Molekularer Biologie.
Sofern in den nachfolgend aufgeführten Studienfächern ein Hochschulabschluss erworben wurde, ist die Feststellung der besonderen Vorbildung erforderlich: Es müssen mind. 120 Leistungspunkte in naturwissenschaftlichen, insbesondere (molekular)biologischen, biochemischen, biomedizinischen, (bio)physikalischen, chemischen, bio(nano)technologischen, bionischen oder (bio)informatischen Modulen erbracht sein. Der Nachweis über die genannten Qualifikationen kann auch durch entsprechende berufliche Tätigkeit erbracht werden und ist durch benotete Zeugnisse oder Bescheinigungen zu erbringen. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Erforderliche Unterlagen*: Notenspiegel / Bescheinigungen aus dem Erststudium, aus denen die Einzelleistungen bzw. Credits hervorgehen.
Prüfung und Anerkennung: durch den Fachbereich nach Aktenlage.
Polymerwissenschaften (Koop. mit der TU Dortmund):
Erster berufsqualifizierender Bachelor- oder Diplom-Abschluss in Chemie, Chemieingenieurwesen oder Materialwissenschaften. Dabei müssen mindestens 150 Leistungspunkte gem. dem ECTS-System aus Modulprüfungen erworben worden sein. Es müssen Kenntnisse in der englischen Sprache nachgewiesen werden. Als Nachweis reicht ein Schulabschusszeugnis, in dem eine Englischnote nachgewiesen ist.
Sofern in den nachfolgend aufgeführten Studienfächern ein Hochschulabschluss erworben wurde, ist     

die Feststellung der besonderen Vorbildung erforderlich: 
Es muss die erfolgreiche Absolvierung folgender Lehrveranstaltungen/Qualifikationen nachgewiesen sein:
Naturwissenschaftliche Grundlagen (Mathematik, Informatik, Physik oder verwandte Inhalte) = in Summe mindestens 20 Leistungspunkte.

Chemie und werkstoffwissenschaftlich orientierte Inhalte = in Summe mindestens 70 Leistungspunkte. Außerdem sind noch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache notwendig.  
Bitte am PC ausfüllen, ausdrucken und unterschrieben mit allen Unterlagen in einfacher Kopie einreichen an:


Fachhochschule Gelsenkirchen


Studierendensekretariat


Neidenburger Str. 43


45877 Gelsenkirchen


Tel. 0209/9595-200


Fax.: 0209/9596-145
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